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ACHTUNG: vorgezogener 
Redaktionsschluss in KW 25
Redaktionsschluss: Dienstag, 17.06.

Geänderte Öffnungszeiten 
im Juni
Rathaus am Fr., 20.06. geschlossen.

Jetzt mitmachen bei der 
Umfrage zum öffentlichen 
Personennahverkehr im 
Landkreis Rottweil
• mehr Infos auf Seite 3

SOMMER – SONNE – FEZI
• mehr Infos auf Seite 3

Aufgrund von Bauarbeiten in der Ortsmitte muss der Bereich zwischen den 
beiden Kreisverkehren in der Zeit vom 16.06.2025 - 27.06.2025 „voll“ gesperrt 
werden. Die örtliche Umleitung erfolgt von Rottweil kommend über die Alte 
Schulstraße, Kirchstraße, Rosenstraße und dann wieder auf die Hauptstraße. 
Der Verkehr von Richtung Schramberg/Dunningen/Steinhäuslebühl kommend 
wird über die Stettener Straße, Flözlinger Straße, Schwarzwaldstraße, Lemberg-
straße, Finkenweg, Im Wolf und dann wieder auf die Rottweiler Straße geleitet. 

Die Umleitungsstrecke ist ausgeschildert.
Der Anliegerverkehr ist von Rottweil kommend bis zur Baustelle (Postparkplatz gesperrt) möglich.
Buslinien und Haltestellen
Die Buslinien des Stadtverkehrs (Linien 49 S, 49, 1 Rottweil – Zimmern o.R. – Dunningen) werden 
über die Straßen Im Schönsteinle, Rathausstraße, Kirchstraße, Rosenstraße auf die Hauptstraße ge-
leitet. Die Bushaltestellen „Am Dorfplatz“ und in der „Alten Schulstraße“ fallen in beide Richtungen 
weg. In der Rosenstraße wird bei Gebäude Nr. 5 eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. In Richtung 
Dunningen-Zimmern o.R.-Rottweil wird der Bus über die örtlich ausgeschilderte Umleitung (sie-
he oben) fahren. Die Bushaltestellen „Am Dorfplatz“ sowie in der „Alten Schulstraße“ fallen in beide 
Richtungen weg.
Die Buslinie der SBG (Rottweil-Schramberg-Schiltach) wird über die Alte Schulstraße, Kirch-
straße, Rosenstraße auf die Hauptstraße geleitet. Die Bushaltestelle „Am Dorfplatz“ fällt weg. Eine 
Ersatzhaltestelle wird in der Rosenstraße beim Gebäude Nr. 5 eingerichtet. Von Richtung Schram-
berg kommend wird über die oben beschriebene örtliche Umleitungsstrecke gefahren. Die Bus-
haltestelle in der Hauptstraße (Abzweigung Flözlinger Straße) fällt weg. Es wird die Bushaltestelle 
in der Flözlinger Straße angefahren.
Erreichbarkeit der Geschäfte
Die Geschäfte innerhalb der Baustrecke (zwischen den Kreisverkehren) sind zu Fuß erreichbar. 
Ein Anlieferverkehr ist von Richtung Rottweil kommend bis zur Baustelle (Postparkplatz gesperrt) 
möglich.

Bauarbeiten in der Ortsmitte in Zimmern
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Öffnungszeiten des  
Rathauses  9291-0
Montag  8.30 - 11.30 und 
 14.00 - 17.00 Uhr
Dienstag  11.00 - 13.00 Uhr
Mittwoch  8.30 - 11.30 und 
 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag  8.30 - 11.30 Uhr
Freitag  8.30 - 13.00 Uhr

Öffnungszeiten der  
Ortsverwaltungen
Horgen, 
Anja Gehring  Tel. 0741 9291-46
Montag  16.00 - 18.00 Uhr
Flözlingen,
Anja Gehring  Tel. 0741 9291-51
Mittwoch  16.00 - 18.00 Uhr
Stetten, 
Anja Gehring  Tel. 0741 9291-56
Donnerstag  16.00 - 18.00 Uhr

Sprechzeiten der Ortsvorsteher
Horgen, Ortsvorsteherin Frauke Ohn-
macht, montags 17:30 bis 18:30 Uhr oder 
nach Vereinbarung 0176 61105147

Flözlingen, Ortsvorsteher Thomas 
Bausch, individuell nach telefonischer 
Vereinbarung 0151 68116349

Stetten, Ortsvorsteher Daniel Hirt,  
individuell nach telefonischer  
Vereinbarung 0170 2792116

Sprechzeiten der Bürgermeisterin
Sprechzeiten der Bürgermeisterin sind auch 
außerhalb der üblichen Öffnungszeiten nach 
Vereinbarung möglich.
Terminvereinbarung Tel. 0741 9291-12.

Telefonverzeichnis 
der Gemeindeverwaltung

So erreichen Sie die Mitarbeiter und  
Mitarbeiterinnen der Gemeindeverwaltung:
Telefonzentrale  0741 9291-0
Telefax  0741 9291-34
E-Mail  info@zimmern-or.de
E-Mail Bauhof Zimmern  
 Bauhof@zimmern-or.de
Internet-Adresse:  www.zimmern-or.de
Bürgermeisterin Carmen Merz  
über Sekretariat
Sekretariat - Anna Schulz 9291-12
Öffentlichkeits- und 
Vereinsarbeit - Anja Schaber 9291-16
Wirtschaftsförderung - 
Rebecca Jauch  9291-27
IT/ Digitalisierung - 
Jens Kiesewetter  9291-28
Haupt-/Ordnungsamt
Amtsleiter - Johannes Klingler  9291-15
Sekretariat - Nicole Penz  9291-21
Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten - 
Irina Happold 9291-32 oder 
 0151-549 619 95

Bürgerbüro - Virginia Gothe 9291-22
Bürgerbüro - Bettina Dreier   9291-23
Standesamt, Renten, Friedhof -  
Heike Tomaske  9291-25
Kindergarten, Schulen -  
Leonie Gapp 9291-24
Leitung Soziale Arbeit und 
Personal - Rebecca Jauch 9291-33
Schulsozialarbeit - 
Mark Bläsius  0151 10173653
Kämmerei/Liegenschaften
Amtsleitung - Martin Weiss 9291-14
Sekretariat - Yvonne Di Gisi 9291-36
Gemeindekasse - Birgit Teufel  9291-20
Buchhaltung - Viktoria Fehr 9291-19
Steuern, Gebühren, Mieten, Pachten - 
Oliver Scheer  9291-18
Grundbuchstelle, Liegenschaften - 
Walter Schmidt  9291-26
Rechnungsbearbeitung -  
Vera Krause  9291-35
Bauamt
Amtsleiter - Georg Kunz  9291-13
Bauanträge - Gitta Unterreiner 9291-17
Sekretariat - Ioana Pascu  9291-29
Energiemanagement – Ulrike Vogelsang 
 9291-37
Bauhofleitung  
Waldemar Husch  mobil:  0170 3134024
Hausmeister
- Johannes Kappes mobil: 0162 2431008 
- Werner Stern mobil: 0160 99189322

RATHAUS UND MEHR

NOTDIENSTE & WEITERE RUFNUMMERN
Bereitschaftsdienste der Ärzte
Praxisbereich Rottweil
Ärztlicher Bereitschaftsdienst:  116117
Ärztlicher  
Wochenend- und Nachtbereitschaftsdienst:
Über die Rufnummer 116117 für den ärzt-
lichen Bereitschaftsdienst (allgemein-, 
kinder-, augen- und HNO-ärztlicher Be-
reitschaftsdienst) ist die Leitstelle für die 
Vermittlung zum jeweiligen örtlichen ärztli-
chen Bereitschaftsdienst an Wochenenden 
und Feiertagen von 8 bis 22 Uhr besetzt, 
von Montag bis Donnerstag von 18 - 22 
Uhr und freitags von 16 - 22 Uhr. 
Wir weisen darauf hin, dass akut lebens-
bedrohliche Notfälle auch weiterhin vom 
Rettungsdienst (Rufnummer 112) versorgt 
werden.
Allgemeine Bereitschaftspraxis Rottweil, 
HELIOS Klinik, 
Krankenhausstr. 30, 78628 Rottweil
An Wochenenden und Feiertagen können 
akut erkrankte Patienten ohne vorherige An-
meldung direkt in die Bereitschaftspraxis der 
niedergelassenen Ärzte kommen: 
Öffnungszeiten: 
Sa., So. u. Feiertage 9 - 16 Uhr
Telefonisch ist der ärztliche Bereitschafts-
dienst, insbesondere für Hausbesuche und 
ausschließlich telefonische Beratungen – 
auch außerhalb der Öffnungszeiten – über 
die zentrale Rufnummer 116117 zu errei-
chen. In lebensbedrohlichen Situationen ist 
der Rettungsdienst/Notarzt unter der Not-
rufnummer 112 zu alarmieren.

In lebensbedrohlichen Situationen 
ist der Rettungsdienst/Notarzt 
unter der Notrufnummer 112 
zu alarmieren. !

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
Telefon-Nummer 01803 22255515
Augenärztlicher Bereitschaftsdienst
Zu erfragen über die Rufnummer Tel. 116117
Kinder- und jugendärztliche  
Bereitschaftspraxis
Zu erfragen über die Rufnummer Tel. 116117
am Schwarzwald-Baar-Klinikum Villingen-
Schwenningen:
Samstag, Sonntag, Feiertag von 9 bis 21 Uhr 
(ohne Voranmeldung)
Montag bis Donnerstag von 19 - 21 Uhr 
(ohne Voranmeldung)
Freitag von 18 - 21 Uhr (ohne Voranmeldung)
Zentrale  
Hals-Nasen-Ohren-Bereitschaftspraxis
am Schwarzwald-Baar-Klinikum Villingen-
Schwenningen, 1. OG. Hauptgebäude: Sams-
tag, Sonntag, Feiertag von 10 bis 20 Uhr 
(ohne Voranmeldung), Telefon: 116117

Apothekenbereitschaft
Samstag, 14. Juni
Untere Apotheke
Hochbrücktorstr. 2, Rottweil
Sonntag, 15. Juni
Schiller-Apotheke
Hauptstr. 21, Aldingen
Donnerstag, 19. Juni
Paracelsus-Apotheke
Marktplatz 2, Spaichingen

Pflegedienste
Bereitschaftsdienst: Sozialstation St. Mar-
tin, Dunningen, Tel. 07403 92904-10
Diak. Förd. Gem. Nachbarschaftshilfe, 
Zimmern, Tel. 0176 55697206

Wichtige Rufnummern:

ENRW-Störungshotline/Meldungen 
Rohrbruch
Anruf kostenlos 0800 0510 101
Rufbereitschaft Bauhof (Wochenende) 
0741 347126

Allgemeiner Notruf  110
Feuerwehr  112
Deutsches Rotes Kreuz - Notruf  112
THW  0741 174415-0
Forstinspektor Felix Schäfer 07427 947750
Kläranlage Horgen  0741 93233
Kath. Pfarramt Zimmern  0741 31568
Pfarrer Josef Kreidler  0741 3485021
Evang. Pfarramt 
Flözlingen-Zimmern  07403 91044
Kath. Pfarramt 
Horgen - Pfarrhaus  0741 32207
Kath. Pfarramt Stetten - 
siehe Zimmern  0741 31568
Telefonseelsorge 
Anruf kostenlos  0800 1110111
Frauennotruf  0741 41314
Weisser Ring 
Außenstelle Rottweil  0151 55164707
Beratungsstelle Altenhilfe 
Region Rottweil  0170 7940616
Kriminalpoliz. 
Beratungsstelle  0741 477301
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Gemeinsame Bekanntmachungen

ACHTUNG: vorgezogener Redaktionsschluss in KW 25
In der kommenden Woche ist folgender vorverlegte Redaktions-
schlusstermin zu beachten:
Fronleichnam
Redaktionsschluss:  Dienstag, 17.06.
Verteilung:    Freitag, 20.06.

Die Gemeinde Zimmern ob Rottweil sucht zur Vervollständigung 
des Bauhof-Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

Bauhofmitarbeiter (m/w/d)
mit verschiedenen Schwerpunkten

Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung im KFZ-
Mechatroniker oder im Landmaschinenmechaniker vergleichbare 
Ausbildung oder im handwerklichen Bauhauptgewerbe oder in einer 
vergleichbaren Ausbildung oder ein Händchen für Grünpflege?

Sie sind flexibel und belastbar, haben ein freundliches Auftreten, 
handwerkliches Geschick und Freude an der Arbeit im Freien. Sie sind 
im Besitz des Führerscheins der Klasse BE, idealerweise der Klasse C/
CE, sind bereit zum Einsatz außerhalb der regulären Arbeitszeiten und 
am Wochenende (z.B.: Rufbereitschaft im Winter)?

Dann kommen Sie in unser Bauhofteam. Ihre Aufgabenschwerpunkte 
und die Vergütung richten sich nach Ihrer Qualifikation.

Reparatur, Pflege und Wartung von Fahrzeugen und Geräten 
Grünpflege, allgemeine Bauhoftätigkeiten,Teilnahme am Winterdienst, 
Rohrbrüche und Rufbereitschaft, Mitarbeit  der anfallenden Arbeiten, wie 
z.B. Asphaltarbeiten, Pflege- und Unterhaltungsarbeiten von den Straßen
(Straßenunterhaltung), Brücken, Grünanlagen, Spielplätze, usw.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann richten Sie bitte Ihre Bewerbung mit den übli chen Unterlagen 
an die Gemeindeverwaltung Zimmern o. R., Rathausstr. 2, 78658 Zimmern o. R., 
vorzugsweise per E-Mail an bewerbungen@zim mern-or.de (als PDF).

Fronleichnam ist ein besonders geschützter Feiertag
Nach dem Gesetz über die Sonntage und Feiertage ist Fronleich-
nam ein besonders geschützter Tag. Gesetzlich unzulässig sind 
deshalb: 
am Donnerstag, 19. Juni
störende Arbeiten, Treibjagden, Handlungen, die den Gottes-
dienst unmittelbar stören, sowie öffentliche Unterhaltungsver-
anstaltungen während des Hauptgottesdienstes. Weiter sind un-

zulässig öffentliche Sportveranstaltungen bis 11 Uhr, öffentliche 
Veranstaltungen und Vergnügungen, die Anstoß erregen, durch 
Verfügung des Landratsamts auf Antrag des Bürgermeisteramts 
und öffentliche Tanzunterhaltungen von 3 bis 11 Uhr.

Umfrage des Nahverkehrsamts – Ihre Meinung zählt
Das Nahverkehrsamt führt derzeit eine Umfrage zur Verbesse-
rung des öffentlichen Nahverkehrs durch.
Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, daran teil-
zunehmen.
https://www.landkreis-rottweil.de/wohin
Für alle, die keinen Internetzugang haben, besteht die Möglich-
keit, sich telefonisch an Tel. 0741 9291-0 zu wenden.
Bürgerinnen und Bürger aus den Ortsteilen können sich außer-
dem an Frau Anja Gehring wenden – sie unterstützt Sie gerne bei 
der Teilnahme an der Umfrage.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Ihre Gemeindeverwaltung

Geänderte Öffnungszeiten im Juni
Das Rathaus ist am Freitag, 20.06.2025, ganztägig geschlossen.
Ab Montag, 23.06.2025, sind wir wieder wie gewohnt für Sie da.
Wir bitten um Ihr Verständnis.

SOMMER – SONNE – FEZI
Ferien in der Gemeinde Zimmern o. R. 
mit den Ortsteilen Horgen, Flözlingen 

und Stetten
Du freust Dich auf die Sommerferien 
2025? Wir uns auch! Melde Dich jetzt 
beim diesjährigen Sommerferienpro-
gramm an und sei dabei!
Vom 01. August bis 13. September 

2025 findet unser FeZi statt. Zahlreiche Vereine, Organisationen 
sowie Privatpersonen aus der Gesamtgemeinde haben sich wie-
der einiges einfallen lassen und ein buntes und vielfältiges Feri-
enprogramm für Euch auf die Beine gestellt. 
Teilnehmen können alle Kinder und Jugendlichen aus Zimmern 
ob Rottweil, Horgen, Flözlingen und Stetten. 
Auch in diesem Jahr wird der Flözlinger Sommer wieder im Pro-
gramm des FeZis enthalten sein. 
Beim Basteln, Spielen, Tanzen, Klettern, Reiten und vielem, vielem 
mehr ist wieder Spaß und Spannung angesagt. Hier ist ganz si-
cher für jeden etwas dabei!
Alle angebotenen Veranstaltungen findest Du auf unserer Home-
page unter:
www.zimmern-or.de/aktuelles/kinderferien-
programm
Ab sofort kannst Du Dich ganz bequem 
online anmelden!
Anmeldeschluss ist der 01.07.2025.
Und so geht’s:
Schritt 1:   Homepage der Gemeinde Zimmern o. R. aufrufen 

(oder QR-Code abscannen)
Schritt 2:   im Menü auf Familien- und Seniorengerechte Kommu-

ne auswählen
Schritt 3:  Kinderferienprogramm FeZi auswählen
Schritt 4:   unter Programm – FeZi die gewünschten Veranstal-

tungen auswählen
Schritt 5:   alle wichtigen Daten ausfüllen und sich für die Veran-

staltungen anmelden
Schritt 6:   sich auf die Sommerferien freuen und die Rückmel-

dung der Gemeinde abwarten, an welchen Veranstal-
tungen Ihr mit dabei sein könnt

Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Vereinen, Organisatio-
nen und Privatpersonen sowie allen Helfern für den Einsatz beim 
Ferienprogramm 2025. 
Mit Ihrer Unterstützung werden viele schöne Erinnerungen ge-
schaffen und den Kindern ein unvergesslicher Sommer bereitet 
– DANKE.
Allen teilnehmenden Kindern wünschen wir ganz viel Spaß beim 
FeZi und schönes Sommerwetter!

VERANSTALTUNGS-
KALENDER

Sa., 14.06. 
Reparaturcafé mit Kleidertauschparty
09:00 bis 12:00 Uhr, Grund- und Werkrealschule (UG)

Do., 19.06. 
Fronleichnamshock (MV Stetten)
11:00 Uhr, Rathaus Stetten
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Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR)
Antragsstellung für das Programmjahr 2026 bis zum 

15.09.2025 möglich
Das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und  

Verbraucherschutz (MLR) hat das Jahresprogramm 2026 zum 
Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) mit Bekannt-

machung vom 23. Mai 2025 im Staatsanzeiger ausgeschrieben.
Das ELR
Mit dem ELR bietet das Land Baden-Württemberg ein umfas-
sendes Förderangebot für die strukturelle Entwicklung ländlich 
geprägter Dörfer und Gemeinden. Gefördert werden Projekte, 
die lebendige Ortskerne erhalten, zeitgemäßes Wohnen und Ar-
beiten ermöglichen, eine wohnortnahe Versorgung mit Waren 
und Dienstleistungen sichern sowie zukunftsfähige Arbeitsplätze 
schaffen. Ziel des Jahresprogramms 2026 ist es, Impulse zur inner-
örtlichen Entwicklung und Aktivierung der Ortskerne zu setzen 
und dabei auch den Klimaschutz zu berücksichtigen. Daher wird 
die Nutzung vorhandener Bausubstanz besonders gefördert.
Neubauprojekte in den Förderschwerpunkten Wohnen/Innen-
entwicklung, Arbeiten und Gemeinschaftseinrichtungen sind 
nur förderfähig, sofern die Tragwerkskonstruktion überwiegend 
aus einem CO2-speichernden Material (in der Regel ist dies der 
Baustoff Holz) besteht.
Zuwendungsempfänger können neben den Kommunen bei-
spielsweise auch Vereine, Unternehmen und Privatpersonen sein.
Wo liegen die Förderschwerpunkte?
Im Förderschwerpunkt Grundversorgung steht die Sicherung 
der örtlichen Grundversorgung mit Waren und Dienstleistun-
gen des täglichen bis wöchentlichen Bedarfs im Vordergrund. 
Gefördert werden unter anderem Dorfgasthäuser, Dorfläden, 
Metzgereien und Bäckereien. Zur Grundversorgung können auch 
Arztpraxen, Apotheken und andere Dienstleistungen im Gesund-
heitsbereich gehören. Investitionen von Kleinstunternehmen der 
Grundversorgung und für Einrichtungen für lokale Basisdienst-
leistungen können mit einem Fördersatz von bis zu 30 % (ggf. 35 
% bei zusätzlichem CO2-Speicherzuschlag) gefördert werden.
Im Förderschwerpunkt Wohnen/Innenentwicklung werden die 
Erhaltung und Stärkung der Ortskerne insbesondere durch Um-
nutzung vorhandener Bausubstanz, Maßnahmen zur Erreichung 
zeitgemäßer Wohnverhältnisse (umfassende Modernisierungen), 
Verbesserung des Wohnumfeldes, Entflechtung unverträglicher 
Gemengelagen sowie die Neuordnung mit Baureifmachung von 
Grundstücken gefördert. Der Neubau von Einfamilienhäusern 
ist nicht förderfähig. Bei eigengenutzten wohnraumbezogenen 
Projekten liegt der Regelfördersatz bei 30 %. Der Höchstbetrag 
pro Wohneinheit beträgt bei Modernisierungen, Umbauten und 
Aufstockungen max. 50.000 €, bei Umnutzungen bis zu 60.000 
€. Der Neubau von eigengenutzten Wohneinheiten in Mehrfami-
lienhäusern wird mit bis zu 30.000 € pro eigengenutzter Wohn-
einheit gefördert. Für den Förderschwerpunkt Wohnen/Innen-
entwicklung wird etwa die Hälfte der im Jahresprogramm 2026 
zur Verfügung stehenden Mittel eingesetzt. Auch in den an den 
Ortskern angrenzenden Baugebieten (bis zur Erschließung in den 
70er-Jahren) ist die Förderung möglich.
Im Förderschwerpunkt Arbeiten werden vorrangig Projekte von 
kleinen und mittleren Unternehmen (mit bis zu 100 Mitarbeitern) 
unterstützt, die zum Erhalt der dezentralen Wirtschaftsstruktur 
sowie zur Sicherung und Schaffung von zukunftsfähigen Arbeits-
plätzen beitragen. Zudem werden Vorhaben gefördert, die zur 
Umnutzung oder Weiterentwicklung vorhandener Bausubstanz 
beitragen. Auch die Verlagerung von Unternehmen bei stören-
den Nutzungsmischungen im Ortskern ist ein wichtiges Förder-
ziel. Unternehmensinvestitionen können mit einem Fördersatz 
von bis zu 15 % gefördert werden.
CO2-Speicherzuschlag
Wer bei Projekten überwiegend ressourcenschonende, CO2-bin-
dende Baustoffe im Tragwerk wie z. B. Holz einsetzt, kann einen 
Förderzuschlag von 5 % auf den Regelfördersatz und eine erhöh-
te Maximalförderung bekommen, sofern dies nach beihilferecht-
lichen Bestimmungen der EU möglich ist.

Antragsverfahren
Anträge auf Aufnahme in das Förderprogramm können aus-
schließlich von den Städten/Gemeinden gestellt werden. Diese 
Aufnahmeanträge enthalten die von der Gemeinde positiv be-
werteten privaten Projekte.
Bitte beachten Sie, dass mit der Maßnahme nicht begonnen 
werden darf, bevor über den Antrag entschieden ist – dies 
wird voraussichtlich im März/April 2026 der Fall sein.
Damit eine rechtzeitige Beratung von Antragstellern und eine 
Erörterung von Vorhaben mit der Bearbeitungsstelle beim Regie-
rungspräsidium Freiburg erfolgen können, müssen Anträge voll-
ständig bis spätestens 15. September 2025 bei der Gemeinde-
verwaltung vorliegen.
Haben Sie bereits ein passendes Projekt angedacht? Dann mel-
den Sie sich bitte bei Herrn Martin Weiss (Telefon: 0741/9291-14 
/ martin.weiss@zimmern-or.de). Er steht Ihnen bei Fragen zu den 
grundsätzlichen Fördermöglichkeiten und der Antragstellung 
zur Verfügung.
Weitere Informationen über die Fördervoraussetzungen, die För-
derhöhe und das Verfahren zur Antragstellung finden Sie unter 
https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unsere-themen/laend-
licher-raum/foerderung/elr/ oder unter https://rp.baden-wuert-
temberg.de/themen/land/elr/seiten/elr-antragstellung/.

Seite für Senioren  
und Junggebliebene

Reparaturcafé mit Kleidertauschparty
Wann?  Samstag, 14. Juni – 9 bis 12 Uhr
Wo?    Grund- und Werkrealschule Zimmern 

o. R., UG und Pausenhof
   mit Kaffee und Kuchen in der Mensa

Reparaturcafé:
Problem: defekte Geräte oder beschädigte Gegenstände, Repa-
ratur abgelehnt oder zu teuer, zu wertvoll oder zu schade zum 
Wegwerfen
Lösung: Reparieren statt wegwerfen, Hilfe zur Selbsthilfe im Re-
paraturcafé, Ursache finden und gemeinsam reparieren oder re-
parieren lassen
Hilfe: Fachleute, fachkundige Helferinnen und Helfer, kompetent, 
erfahren, geschickt, ehrenamtlich, uneigennützig, umweltbewusst

Kleidertauschparty:
Tauschen statt kaufen
Nach dem Start im Januar hat 
sich die Kleidertauschgelegen-
heit bereits fest etabliert und 
viele Gäste freuen sich über 
neue tolle Kleidungsstücke, 
die sie bei uns finden und tau-
schen können.
Bringen max. 5 Teile mit, die Sie 
nicht mehr tragen. Sie sollten 
noch in einem guten bis sehr 
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guten Zustand sein. Nehmen Sie mit, was Ihnen gefällt. Es muss 
nicht 1:1 getauscht werden. Nicht getauschte Kleidungsstücke 
sollen wieder abgeholt werden. Männer sind ebenso gerne gese-
hen und tauschen bereits ebenso gerne von Hemden bis Anzüge. 
(keine Kinderkleidung)
Was nicht geholt wird, wird gespendet.
Das Team des Reparaturcafés / der Kleidertauschparty freuen sich 
auf Ihren Besuch, den regen Austausch rund um Pflanzen und Gar-
ten und ein fröhliches Tauschen von nützlichem Grün der Natur 
sowie Kleidung sowie über das Reparieren statt Wegwerden zum 
Schutze der Natur und für mehr Nachhaltigkeit.

Amtliche Bekanntmachungen

Aus dem Gemeinderat am Dienstag, 03.06.2025

1.  Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten 
Beschlüsse

In der letzten nichtöffentlichen Sitzung am 06.05.2025 wurden 
keine Beschlüsse gefasst.

2. Bauangelegenheiten
2.1. Beschlussfassung
2.1.1.  Nutzung Garage und Teil des Erdgeschosses für Verein 

Horgen, Niedereschacher Straße 29, Flst. 2/2
Die planungsrechtliche Beurteilung richtet sich nach § 34 BauGB.
Nach einer intensiven Diskussion wurde das Einvernehmen ge-
mäß §§ 34 und 36 BauGB bei 14 Gegenstimmen, 9 Stimmen dafür 
und 2 Enthaltungen mehrheitlich abgelehnt.
2.2. Kenntnisnahme
2.2.1.  Nutzungsänderung von Einliegerwohnung zu Praxis 

für Osteopathie 
Stetten, Hölderlinstraße 8, Flst. 708/2

Die planungsrechtliche Beurteilung richtet sich nach dem Bebau-
ungsplan „Stumpen“.
Das Gremium nahm den Tagesordnungspunkt zur Kenntnis.
2.2.2.  Umbau Dachgeschoss, Neubau Dachgaube 

Zimmern, Heerstraße 22, Flst. 1187
Die planungsrechtliche Beurteilung richtet sich nach § 34 BauGB. 
Das Vorhaben entspricht der Dachgauben-Satzung.
Das Gremium nahm den Tagesordnungspunkt zur Kenntnis.

3. Vorstellung eines gewerblichen E-Scooter-Verleihsystems
Bürgermeisterin Merz begrüßte zum Tagesordnungspunkt 3 
Herrn Reitemeier von der Fa. ZEUS. Er stellte dem Gremium das 
gewerbliche E-Scooter-Verleihsystem vor.
Das irische Start-up „ZEUS Scooters“ ist bereits in Kommunen 
im Umkreis, wie beispielsweise Rottweil, Deißlingen, Villingen-
Schwenningen und Tuttlingen erfolgreich tätig. Das Einsatz-
konzept basiert auf einem hybriden Betriebs- und Parkmodell, 
welches genau definierte Geschäftsbereiche (Fahrzonen), Park-
verbotszonen (z. B. Grünflächen) und Fahrtverbotszonen (z. B. 
Fußgängerzonen) beinhaltet und sowohl im Kernort als auch in 
den Teilorten zum Einsatz kommen kann. Zur Nutzung der Fahr-
zeuge ist eine vorherige Anmeldung via App erforderlich. Den 
Nutzern stehen verschiedene Preismodelle (Abrechnung nach 
Einzelfahrten, Abo-Modelle etc.) zur Verfügung. Vor Fahrtantritt 

sind die Nutzer dazu angehalten, sich mit den Regeln und den 
örtlichen Gegebenheiten vertraut zu machen. Insbesondere gilt 
das Augenmerk dem ordnungsgemäßen Abstellen der Fahrzeu-
ge, ohne den Verkehr und öffentliche Wege und Durchgänge 
sowie private Flächen zu beeinträchtigen. Sofern die E-Scooter 
nicht ordnungsgemäß abgestellt werden, läuft die Fahrt weiter 
und der Nutzer muss für die Kosten aufkommen.
Für die Gemeinde Zimmern o.R. entstehen dabei keine Kosten. 
Dem Gremium wurden drei verschiedene Optionen vorgestellt:
Option 1:
In Abstimmung zwischen Verwaltung und ZEUS Scooters werden 
Parkzonen für die Gemeinde Zimmern o.R. festgelegt. Die Scooter 
dürfen ausschließlich auf den gekennzeichneten Flächen abge-
stellt werden.
Option 2:
Das Abstellen der Scooter wird nicht eingeschränkt, sodass die 
Scooter auf allen Gemeindeflächen in Zimmern o.R. abgestellt 
werden dürfen, mit der Ausnahme von Parkverbotszonen (Ver-
gleich Deißlingen und Rottweil).
Option 3:
Einführung des E-Scooter-Verleihsystems wird abgelehnt.
Nach einer kurzen Diskussion hat der Gemeinderat die Option Nr. 
2 vorbehaltlich der Zustimmung der Ortschaftsräte mehrheitlich 
bei 7 Gegenstimmen und 18 Stimmen dafür beschlossen. Es soll 
nun eine Testphase erfolgen. Die Ergebnisse werden nach der 
Sommerpause analysiert.
Auf Basis der zukünftigen Erfahrungen können die Regelungen 
regelmäßig – bei Bedarf auch kurzfristig - angepasst und fortge-
schrieben werden. Die Vereinbarung könnte beiderseits mit einer 
Frist von vier Wochen zum Monatsende gekündigt werden.

4. ÖPNV-Anbindung Eschachtal-Rottweil
Der Gemeinderat hat sich zuletzt in der Sitzung am 18.03.2025 
mit der Thematik befasst. Zwischenzeitlich haben sich nun auch 
alle Ortschaftsräte mit dem Thema auseinandergesetzt und sich 
dazu geäußert.
Dem Gremium wurden in der Vorlage die aktuellen ÖPNV-Anbin-
dungen vom Eschachtal nach Rottweil und zurück aufgezeigt. Die 
Verbindungen zwischen dem Eschachtal und Rottweil über Zim-
mern werden werktags durch die Buslinien 49 S (an Schultagen), 
Linie 49 (Rufbus, in den Ferienzeiten und am Samstag) sowie den 
Linien 1 und 40 (Zimmern-Rottweil) abgedeckt. Ergänzend steht 
außerhalb der regulären Fahrzeiten ein Anrufbus (Linie 9009) zur 
Verfügung.
Zwischenzeitlich (am 22.05.2025) hat die Verwaltung erfahren, 
dass vom Landratsamt aktuell eine große Mobilitätsumfrage zur 
Fortschreibung des Nahverkehrsplanes durchführt wird.
In der Pressemitteilung zur Umfrage heißt es:
Wie bewegen sich die Menschen im Landkreis Rottweil tagtäglich 
fort? Welche Orte sind ihnen wichtig? Gibt es Verbesserungspo-
tential auf dem Weg zur Arbeit, zu Freunden oder zum Verein? 
Der Landkreis Rottweil will es genau wissen und ruft alle Bür-
gerinnen und Bürger auf, vom 19.05.2025 bis 27.06.2025 an der 
Online-Umfrage teilzunehmen.
Der örtliche Nahverkehr betrifft uns alle - und genau deshalb wol-
len wir auch alle einbinden, sagt Landrat Dr. Wolf-Rüdiger Michel. 
Die Ergebnisse der Umfrage fließen in den Prozess zur Fortschrei-
bung des Nahverkehrsplanes ein. Dieser legt fest, wie sich der 
Busverkehr im Landkreis in den kommenden Jahren entwickeln 
soll - und wie er besser an die Bedürfnisse der Menschen ange-
passt werden kann. Vor allem auch jener, die bisher Auto fahren.
Die Umfrage ist kurz, verständlich und dauert nur wenige Minu-
ten. Gefragt wird z. B. wie oft jemand Bus fährt, wie gut die Ver-
bindungen sind und welche Ziele wichtig sind – vom Arbeitsplatz 
übers Einkaufen bis zum Freibad. Der Slogan der Aktion bringt 
es auf den Punkt: „Wohin willst du - und wie kommst du hin?“ 
Deshalb wird in der Umfrage auch nach Wegen gefragt, die mit 
dem Auto zurückgelegt werden, es sollen sich also wirklich alle 
Bürgerinnen und Bürger angesprochen fühlen. Die Umfrage wur-
de so gestaltet, dass die Teilnahme für alle Einwohnerinnen und 
Einwohner im Landkreis möglich ist. Unter folgendem Link kann 
die Umfrage abgerufen werden: https://www.landkreis-rottweil.
de/wohin
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Die Ergebnisse der Umfrage des Landkreises werden den Kom-
munen zur Verfügung gestellt.
Die Verwaltung schlug vor, die Ergebnisse der Mobilitätsumfrage 
des Landkreises abzuwarten, bevor weitere Beschlüsse gefasst 
werden. Die Gemeinde wird den Fragebogen im Amtsblatt und 
auf der Homepage bewerben.
Das Gremium stimmte dem Beschlussvorschlag einstimmig zu.

5.  Vergabe Heizungsinstallationen für das Objekt Unter-
bergstraße 27

Die Gemeinde Zimmern o.R. plant die Sanierung der Flüchtlings-
unterkunft in der Untergerbstraße 27 in Horgen in Eigenregie. 
Ursprünglich wurde eine Hackschnitzel- bzw. Pellet heizung vorge-
sehen, da von einem höheren Energiebedarf ausgegangen wurde. 
Mittlerweile wurde die Firma Bau- und Energieberatung Aue mit 
der Erstellung eines Energetischen Sanierungsfahrplans (iSFP) be-
auftragt, um die Sanierungsmaßnahmen zielgerichtet und ener-
gieeffizient umzusetzen. Dem Gremium wurde der Einsatz einer 
Wärmepumpe im Vergleich zu einer Pelletheizung vorgestellt.
Das Stromnetz im Bereich Unterbergstraße wurde im Jahr 2024 er-
neuert. Dadurch ist eine Wärmepumpe eine gute Alternative zur 
Hackgutheizung. Wärmepumpen sind in der Regel effizienter, da 
sie Wärme aus der Umgebung (Luft, Erde oder Wasser) nutzen und 
nur einen kleinen Anteil an elektrischer Energie für die Umwälz-
pumpe und Kompressoren benötigen. Eine Pelletanlage ist zwar 
günstiger in der Anschaffung als eine Wärmepumpe, benötigt aber 
mehr Platz und ist aufwendiger in der Wartung und Unterhaltung.
Die Heizungsinstallation wurde beschränkt ausgeschrieben. Drei 
Firmen wurden angefragt, zwei Firmen haben ein Angebot ab-
gegeben. Eine Firma hat ein Angebot für eine Pelletheizung und 
Wärmepumpe unterbreitet.
Die Prüfung ergab folgendes Bild:

Bieter Gesamtsumme brutto
Wirtschaftlichstes Angebot:
Firma Uwe Flaig aus
78655 Seedorf

79.880,81 €

Anzahl abgegebener 
Angebote: 3 (von 2 Firmen)

Preisspanne: Günstigstes 
Angebot

79.880,81 €

Teuerstes 
Angebot

116.576,52 €
Die finanziellen Mittel wurden im Haushaltsplan in Höhe von 
970.000 € beim Produkt 314007 Soziale Einrichtungen für Flücht-
linge und Asylbewerber eingestellt.
Der Auftrag für die Installation der Wärmepumpe wurde einstim-
mig, bei einer Enthaltung, an die Firma Uwe Flaig aus 78655 See-
dorf vergeben. Die Vergabesumme beträgt 79.880,81 €.

6.  Vergabe der Tief- und Straßenbauarbeiten für den Ausbau 
Mühlhöfle

Die Gemeinde Zimmern o. R. plant die Sanierung und den Voll-
ausbau 1 BA. Immelwiesen / 2 BA. Mühlhöfle mit Straßen- und 
Kanalarbeiten. Die Maßnahme wurde gemeinsam mit dem be-
auftragten Planungsbüro Gfrörer Ingenieuren, Hohenzollernweg 
1, 72186 Empfingen erstellt und öffentlich ausgeschrieben.
Kostenberechnung: 817.458,60 €. Zum Submissionstermin am 
15.05.2025 wurden zwei Angebote fristgerecht eingereicht. Nach 
formaler Prüfung der Angebote gemäß VOB A, § 16 sind alle An-
gebote zu werten.
Die Prüfung ergab folgendes Bild:

Bieter Gesamtsumme brutto
Wirtschaftlichstes Angebot:
Firma Gebr. Stumpp 
GmbH & Co.KG
aus 72336 Balingen

708.796,34 €

Anzahl abgegebener 
Angebote: 2

Preisspanne: Günstigstes 
Angebot

708.796,34 €

Teuerstes 
Angebot

732.189,36 €

Für dieses Projekt wurden im Haushaltsplan 770.000 € eingestellt.
Die Tief- und Straßenbauarbeiten für den Ausbau Mühlhöfle 
wurden einstimmig an die Firma Gebr. Stumpp GmbH & Co.KG 
aus 72336 Balingen vergeben. Die Vergabesumme beträgt 
708.796,34 €.

7. Anschaffung eines Baggers für den Bauhof
Der Bauhof der Gemeinde Zimmern o. R. nutzt derzeit für die an-
stehenden Arbeiten einen Leihbagger. Dieser ist mittlerweile in 
die Jahre gekommen und zudem sehr Wartungsanfällig. Für grö-
ßere Grabarbeiten kann der Bauhof zukünftig auf einen anderen 
Leistungsstarken Leihbagger zurückgreifen, dennoch soll für die 
kleineren und laufenden Arbeiten ein Minibagger angeschafft 
werden.
Da der Bagger im Schnitt 2-3 Einsätze in der Woche hat, lohnt sich 
aus Sicht des Bauhofs und der Verwaltung die Anschaffung eines 
Minibaggers. Derzeit werden viele externe Dienstleister für diese 
Arbeiten beauftragt. Neben Grabarbeiten für Rohrbrüche werden 
Bagger auf den Friedhöfen (Abbau der Gräber + humusieren von 
Flächen, …), in den öffentlichen Anlagen und für Grünflächen bei 
Objekten (humusieren von Flächen sowie für Grab- und Pflanzar-
beiten, …), auf der Erddeponie und im Bereich der Straßenunter-
haltung für vielerlei Arbeiten verwendet. Auch für Probeschürfe 
im Rahmen von Bauvorhaben wird ein Bagger eingesetzt. Durch 
einen eigenen Bagger können viele Arbeitsstunden von externen 
Dienstleistern eingespart und durch den Bauhof erledigt werden. 
Durch die Anschaffung werden zudem einige Arbeiten leichter 
und effizienter durchführbar. Für den Transport des Baggers gibt 
es bereits einen Anhänger im Bauhof. Vor allem am Wochenen-
de ist die Einsatzfähigkeit des Bauhofs für Rohrbrüche deutlich 
erhöht.
Der Bauhofleiter Herr Husch hat bereits eine Vorauswahl getrof-
fen, mit mehreren Händlern Kontakt aufgenommen und sich 
drei Angebote geben lassen. Die Verwaltung würde vom Erwerb 
eines gebrauchten Baggers gerne Abstand nehmen, da die Be-
fürchtung im Raum steht, dass das Gerät in wenigen Jahren sehr 
wartungsintensiv wird, auch ist die Leistung und die Ausstattung 
im Vergleich zu den anderen Bietern nicht sonderlich gut. Im 
Haushaltsplan 2025 wurden 36.000 € für die Anschaffung eines 
Baggers eingestellt. Bieter Nr. 3 ist in der Region ansässig und 
könnte hier auch den Service auf kurzem Wege darstellen. Außer-
dem verfügt das Fahrzeug über einen Lasthaken, inkl. Überlast-
warnanlage und Rohrbruchsicherungen am Ausleger, die die Si-
cherheit des Fahrzeuges erhöhen. Daher ist der Preisunterschied 
von 1.368,50 € vertretbar.
Der Arbeitskreis Fahrzeugbeschaffung Bauhof empfiehlt dem Ge-
meinderat die Anschaffung des Kubota Minibaggers KX 019-4GL 
(für 37.663,50 €) und den Kauf bei der Firma Böhrer Baumaschi-
nen GmbH, 74731 Waldbürn (Standort Villingendorf ). Das Gremi-
um stimmte dem Beschlussvorschlag einstimmig zu.

8. Feststellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020
Das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) wurde bei der Ge-
meinde Zimmern ob Rottweil gem. Gemeinderatsbeschluss vom 
10.12.2019 zum 01.01.2020 eingeführt. Wesentlicher Bestandteil 
des neuen Haushaltsrechts ist das Drei-Komponenten-Modell, 
welches aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der 
Bilanz (Vermögensrechnung) besteht. Die Bilanz beinhaltet die 
Gegenüberstellung von Vermögen (Aktiva) und Kapital (Passi-
va) und ist nach den Regelungen des Gemeindehaushaltsrechts 
aufzustellen. Die einzelnen Bilanzpositionen sowie die zugrunde 
gelegten Bewertungsmethoden wurden dem Gremium näher er-
läutert. Mit Umstellung auf das NKHR hat jede Gemeinde erstma-
lig eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Diese ist vom Gemeinderat 
festzustellen.
Für Rückfragen und „Sichtung der Ergebnisse“ wurde (stunden-
weise) das Büro iiB und die Schüllermann – Wirtschafts- und 
Steuerberatung GmbH beauftragt. Die Schüllermann – Wirt-
schafts- und Steuerberatung GmbH hat die Eröffnungsbilanz zu-
letzt noch (auf Plausibilität) geprüft. In der Gemeinderatssitzung 
vom 10.12.2019 wurde die „Dokumentation zur Erfassung und 
Bewertung des kommunalen Vermögens und der Sonderposten“ 
mit den bis dato ermittelten Vermögenswerten vorgestellt. In der 
Folge wurden Veränderungen und Korrekturen durch die Finanz-
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verwaltung nacherfasst. Die ausgewiesenen Beträge auf den je-
weiligen Bilanzpositionen sowie die angewandten Bewertungs-
methoden im Rahmen der rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten 
wurden ebenfalls dem Gremium ebenfalls vorgestellt.
Der Gemeinderat stellte die vorgestellte Eröffnungsbilanz der Ge-
meinde Zimmern ob Rottweil zum 01.01.2020 gemäß § 95 b Abs. 
1 Satz 2 GemO i. V. m. Artikel 13 Abs. 5 Satz 2 des Gesetzes zur 
Reform des Gemeindehaushaltsrechts einstimmig fest.

9. Bekanntgaben und Verschiedenes
9.1. Sicherung Eschachwanderweg
Bauamtsleiter Kunz informier-
te das Gremium über die ab-
geschlossenen Arbeiten zur 
Sicherung des Eschachwan-
derwegs. Die Sanierung er-
folgte durch die Firma Nacken 
und wurde von der Stadt Rott-
weil beauftragt. Anstelle von 
10.000 € muss die Gemeinde 
Zimmern o. R. nun ca. 9.500 € 
bezahlen.
9.2. Bauarbeiten in der Ortsmitte
Vom 16.06.2025 bis 27.06.2025 wird die Ortsmitte aufgrund der 
Sanierung des Straßenbelags voll gesperrt. Es wird eine örtliche 
Umleitung geben, wie bei der letzten Pflastersanierung.
9.3. Zuschuss Heizung Kita Stetten
Bei der Gemeinde ging ein Zuschussbescheid in Höhe von 73.885 
€ für die Heizung in der Kita in Stetten ein.
9.4.  30 Jahre Jugendfeuerwehr und Kreisjugendzeltlager in 

Horgen
Vom 27.06.2025 - 29.06.2025 findet anlässlich des 30-jährigen Ju-
biläums der Jugendfeuerwehr ein kreisweites Zeltlager in Horgen 
mit rund 300 Kindern- und Jugendlichen und rund 100 Betreuern 
statt.
9.5. Aktueller Stand Dreifeldsporthalle

Die Betonarbeiten wurden 
abgeschlossen, mit den Holz-
bauarbeiten wurde begonnen. 
Aktuell kann der Zeitplan mit 
einer Verzögerung von ca. 2 
Wochen eingehalten werden.

9.6. Anfrage zum Ärztezentrum Zimmern o. R.
Die Formulierung zur o. g. Thematik der letzten Gemeinderatssit-
zung hat für Unruhe gesorgt. Die Thematik wurde daraufhin auf 
Wunsch der Praxis im Amtsblatt richtiggestellt. Herr Dr. Mauch 
wird erst in 3-5 Jahren aufhören, so lange wird die Praxis weiter-
geführt. Es werden aktuell Gespräche hinsichtlich einer Nachfol-
ge geführt, hierbei sei man zuversichtlich.
Zur Ärzteversorgung generell wird man sich bei der Klausurta-
gung intensiver beschäftigen, so Bürgermeisterin Merz.
Das Gremiumsmitglied wies daraufhin, dass seiner Ansicht nach, 
seine im Pressebericht der letzten Sitzung zitierte Aussage nicht 
richtig wiedergegeben wurde. Er wollte, dass die nächsten drei 
Jahre hinsichtlich der Ärzteversorgung gut genutzt werden. Auch 
bei Herrn Dr. Mauch habe er dies richtiggestellt. Er legte weiter 
seine Gründe für einen sofortigen Austritt aus dem Gremium dar 
und verließ den Sitzungsraum.
9.7. Mobilität
-   Vom 27.06.2025 bis 17.07.2025 wird die Gemeinde wieder 

beim Stadtradeln mitmachen.
-   PENDLA wird auf Ende Juni gekündigt (App für Pendler um 

Fahrgemeinschaften zu bilden), da die Nachfrage nicht sehr 
hoch war. Auch die umliegenden Gemeinden werden die Zu-
sammenarbeit mit PENDLA beenden.

-   Mehrere Gemeinden wollen das Car-Sharing der Firma Deer 
nutzen, dazu wird den Gemeinden ein neues Netzwerkange-
bot erstellt, um ggf. auch die Ortsteile anbinden zu können.

-   Es wurde ein Angebot zur Aufstellung von E-Ladesäulen in 
Zimmern o. R. eingereicht. Sobald weitere Informationen be-
kannt gegeben werden können, wird das Gremium wieder 
informiert.

 

 

9.8. Schließung Turn- und Festhalle
Vom 18.08.2025 bis voraussichtlich 05.10.2025 muss die Turn- 
und Festhalle in Zimmern o. R. aufgrund Sanierungsarbeiten 
geschlossen werden. Angefangen wird mit der Dämmung des 
Dachs. Die Vereine und betroffenen Einrichtungen wurden ent-
sprechend informiert.

10. Anfragen
10.1. Baustelle Ortsmitte
Ein Ratsmitglied erkundigte sich, ob die Baustelle in der Ortsmitte 
angekündigt war.
Bauamtsleiter Kunz erläuterte, dass es sich um eine Baustelle der 
Fa. Telekom handelt. Es werden Glasfaseranschlüsse angebracht.

Zimmern

Grund- und Werkrealschule
Zimmern o.R.

Jahreshauptversammlung – Förderverein GWRS Zimmern
Jeanette Hartmann, erste Vorsitzende des Fördervereins, begrüß-
te die zahlreichen Anwesenden zur diesjährigen Jahreshauptver-
sammlung des Fördervereins der GWRS Zimmern und blickte auf 
das vergangene Jahr zurück. Tag der offenen Tür, Schulfest, FEZI 
und Adventsmarkt der Gemeinde Zimmern waren die Highlights 
des vergangenen Jahres.
Kassier Thomas Müller stellte den Kassenbericht vor und beschei-
nigte dem Förderverein eine äußerst solide finanzielle Basis. Auch 
bei den Mitgliederzahlen konnte der FöV nochmals zulegen. Mi-
riam Regitz konnte eine einwandfreie Kassenführung bescheini-
gen und so konnte die gesamte Vorstandschaft entlastet werden.
Bevor es zu den Wahlen kam, wurde Claudia Deiber als Schrift-
führerin nach über 10 Jahren verabschiedet. Jeanette Hartmann 
und Schulleiter Jan Hofelich bedankten sich für den jahrelangen 
Einsatz zum Wohle der Kinder und überreichten ein kleines Ge-
schenk.
Zur Wahl konnte folgenden Mitgliedern gratuliert werden:
2. Vorsitzender: Michael Rohloff
Beisitzer: Monika Kimmich, Sabrina Burkard, Nicole Jansche, Clau-
dia Grnscó, Claudia Deiber
Schriftführerin: Ines Frank
Im Anschluss an die Wahlen lud der Förderverein noch alle inte-
ressierten Eltern zu einem Elternvortrag zum Thema „Sexueller 
Missbrauch – ich gehe nicht mit Fremden mit“ mit Maren Hagel 
von der Polizei Rottweil ein.

 
hintere Reihe v.l.: Jan Rosenberg, Michael Rohloff, Ines Frank, Claudia 
Deiber, Jan Hofelich – vordere Reihe v.l.: Nicole Jansche, Claudia Grnscó, 
Jeanette Hartmann, Monika Kimmich, Thomas Müller Foto: Schule
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Elternvortrag  
„Sexueller Missbrauch – ich gehe nicht mit Fremden mit“
Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung lud der Förderver-
ein der Grund- und Werkrealschule Zimmern alle interessierten 
Eltern zum Elternvortrag „Sexueller Missbrauch – ich gehe nicht 
mit Fremden mit“ in den Musiksaal der Schule ein.
Maren Hagel vom Referat Prävention des Polizeipräsidiums Kon-
stanz begrüßte die zahlreich erschienen Eltern und machte die 
Wichtigkeit des Themas deutlich.
Sexueller Missbrauch durch den Fremden, der Kinder aus dem 
Auto anspricht, ist eher die Seltenheit, berichtete Maren Hagel. 
Zu über 80 % stammen die Täter aus dem privaten Umfeld. Mit 
einem Abstecher in die Medienprävention und die dort lauern-
den Gefahren, auch im Bereich des sexuellen Missbrauchs, sowie 
rechtlichen Aspekten rund um die Handynutzung konnten alle 
Anwesenden viele Informationen mit nach Hause nehmen.
Ein weiterer wichtiger Baustein des Abends war das Aufzeigen 
von Möglichkeiten, wie die eigenen Kinder gestärkt werden kön-
nen, um einem eventuellen Missbrauch vorzubeugen und wo 
sich Betroffene hinwenden und Hilfe suchen können.

 
 Foto: Schule

Assembly vor den Pfingstferien
Am vorletzten Schultag vor den Pfingstferien trafen sich alle 
Schülerinnen und Schüler sowie zahlreiche Eltern und Verwandte 
zur Assembly in der Turn- und Festhalle.
Die Klasse 1b eröffnete die Assembly mit einem fetzigen Tanz 
mit mehreren Twirlingeinlagen, bevor dann die Vorlese-AG unter 
der Leitung von Ines Frank ein kleines Theaterstück zum Besten 
gab. Auch die Klasse 3b präsentierte den Zuschauerinnen und 
Zuschauern einen Tanz zum Mitklatschen und Mitwippen und 
sorgte für ordentlich Stimmung in der voll besetzten Halle.
Im Anschluss überreichte Schulleiter Jan Hofelich Schülerinnen 
und Schülern die Ehrenurkunden der diesjährigen Bundesjug-
endspiele. Die jeweils schulbesten Mädchen und Jungs aus der 
Grund- und Werkrealschule erhielten darüber hinaus einen Gut-
schein.
Seit den Osterferien nahmen die Grundschülerinnen und Grund-
schüler am Projekt „SpoSpiTo – zu Fuß zur Schule“ teil. Unter allen 
Kindern, die erfolgreich teilgenommen hatten, losten Celia Teu-
fel und Mona Rühle, in der Funktion als Losfee, die Gewinner des 
Projekts aus. So konnten sich 7 Schülerinnen und Schüler über 
Eis-, Rofu- und einen Europaparkgutschein freuen.
Bereits vor mehreren Wochen zog das Fußballteam der Grund-
schule Zimmern in das Finale auf Regierungsbezirksebene „Ju-
gend trainiert für Olympia“ ein. Durch ein spannendes Finale im 
Elfmeterschießen konnte dieser Erfolg erreicht werden. Die Schü-
lerinnen und Schüler konnten nochmals live dabei sein und das 
Video, erstellt von Mark Bläsius, des packenden Finales auf der 
Großleinwand anschauen. Alle Spieler wurden nochmals unter 
tosendem Applaus gefeiert.
Zum Abschluss wurde die Stimmung etwas gedrückter, Melanie 
Wuhrer, die bereits ihr Referendariat an unserer Schule absolviert 
hat, wurde unter großem Beifall und dem Versprechen, wieder 
zurück an die Schule zu kommen, in den Mutterschutz verab-
schiedet.

Jan Hofelich verabschiedete die Schülerinnen und Schüler an-
schließend und wünschte allen schöne, erholsame und vor allem 
sonnige Ferien.

 
 Foto: Schule

Jugend- und Familienzentrum

FAZZ – wir sind da
FAZZ – Eltern-Kind-Café
Wir sind dienstags von 09.30 bis 11.30 Uhr für euch da.
Eltern können hier mit ihren Kindern außerhalb der eigenen vier 
Wände andere Eltern-Kind-Paare treffen, um gemeinsam in offe-
ner und geschützter Atmosphäre Zeit zu verbringen. Sie können 
mal in Ruhe einen Tee oder Kaffee trinken und sich mit anderen 
Eltern austauschen. Es besteht auch die Möglichkeit, eigene Wün-
sche, Ideen und Erfahrungen einzubringen. Das Jugend- und Fa-
milienzentrum steht bei Problemen und Fragen gerne zur Verfü-
gung. Für die Kleinen ist eine Spielecke aufgebaut.
Unterstützt durch das Landesprogramm:

Babys in Bewegung – mit allen Sinnen
„Babys in Bewegung“ ist ein 
Programm für Babys im Alter 
von drei bis zwölf Monaten. 

Über Sinnes- und Bewegungsanregungen wird sowohl die psy-
chosoziale als auch die geistige Entwicklung des Babys gefördert. 
In der Stunde werden die Babys zur Bewegung angeregt und ihre 
Motorik gefördert, es werden alle Sinne angesprochen. Entspan-
nungseinheiten bringen das Baby wieder zur Ruhe.
Bitte jeweils noch eine Viertelstunde vor und nach der Kursstun-
de einrechnen, um in aller Ruhe anzukommen bzw. die Kursstun-
de ausklingen lassen zu können und die Babys ausziehen bzw. 
anziehen zu können.
Kurs 92: Babys im Alter zwischen 9 und 12 Monaten
für Babys mit den Geburtsmonaten ca. Juni/Juli 2024
(Modul 3): Kursstart: 14.05.2025 (10 Termine), mittwochs 9.15–
10.15 Uhr – noch freie Plätze, Einstieg gerne noch möglich (keine 
Termine: 11.06.2025 / 18.06.2025)
Kurs 94: Babys im Alter zwischen 4 und 6 Monaten
für Babys mit den Geburtsmonaten ca. Apr./Mai 2025
(Modul 1): Kursstart: 10.09.2025 (10 Termine), mittwochs 9.15–
10.15 Uhr – noch freie Plätze
Unsere aktuellen Kurse finden Sie auf unserer Homepage: htt-
ps://zimmern-or.de/familien-seniorengerechte-kommune/fami-
lienzentrum/
Für alle Baby-Kurse: Ort: FAZZ, Am Dorfplatz 6, Zimmern, Kos-
ten: 95 €, Anmeldung s. u.
Jugend- und Familienzentrum, Rebecca Jauch, Rathausstraße 2, 
78658 Zimmern o. R., 0741 929133, 
rebecca.jauch@zimmern-or.de

Das Spendenportal
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Horgen

Sprechstunde Ortsvorsteherin
Am Montag, dem 16.06.2025, entfällt die Sprechstunde von Frau 
Ortsvorsteherin Frauke Ohnmacht. Das Bürgerbüro ist zu den ge-
wohnten Zeiten von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr für Sie geöffnet.

Kurzbericht aus der Ortschaftsratssitzung vom 
02.06.2025
1. Bürgerfragen
Es wurden keine Bürgerfragen gestellt.

2.  Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten 
Beschlüsse

Es lagen keine Beschlüsse aus der nichtöffentlichen Sitzung vom 
05.05.2025 vor.
3. Bauangelegenheiten
3.1. Nutzung Garage und Teil des Erdgeschosses für Verein
Horgen, Niedereschacher Straße 29, Flst. 2/2
Das Vorhaben liegt innerhalb des im Zusammenhang bebauten 
Ortsbereichs von Horgen und beurteilt sich nach § 34 BauGB.
Ein Verein möchte im Erdgeschoss des Gebäudes Niederescha-
cher Straße 29 und in der Garage Vereinsräume einrichten. Diese 
Nutzungsänderung ist verfahrenspflichtig.
Das Einvernehmen gemäß § 36 BauGB ist erforderlich. Aufgrund 
von offenen Fragen in der Sitzung vom 05.05. kam dieser Tages-
ordnungspunkt nun erneut zur Beratung.
Frau Ortsvorsteherin Frauke Ohnmacht bedankte sich bei der 
Vorstandschaft des Vereins, die der Einladung zur Sitzung bereit-
willig gefolgt ist, um Fragen aus dem Gremium zu beantworten. 
Nach einem informellen Austausch des Gremiums mit den Ver-
einsverantwortlichen erteilte der Ortschaftsrat einstimmig den 
Empfehlungsbeschluss an den Gemeinderat, das Einvernehmen 
gemäß § 36 BauGB zu erteilen.

4. Bekanntgaben und Verschiedenes
4.1 Riesenbärenklau an der Eschach
OV Ohnmacht berichtete, dass der Riesenbärenklau größtenteils 
entfernt wurde. Da eine Berührung mit dieser Pflanze in Verbin-
dung mit Sonneneinstrahlung zu lebensbedrohlichen Verbren-
nungen führen kann, bittet OV Ohnmacht um erhöhte Aufmerk-
samkeit auf den Wegen entlang der Eschach. Bei Entdeckung des 
Gewächses bittet sie um Weitermeldung an die Gemeinde Zim-
mern oder direkt an den Bauhof.
4.2 Klausurtagung Ortschaftsrat
Der Ortschaftrat trifft sich am 28.07.2025 um 19:30 Uhr zur Klau-
surtagung im Rathaus Horgen.
4.3 Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehr RW zum 30-jährigen 

Geburtstag der Jugendfeuerwehr Zimmern o.R.
OV Ohnmacht gibt bekannt, dass vom 27. bis 29.06.2025 das 
Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehr Zimmern auf dem Festplatz 
in Horgen stattfindet. Es werden bis zu 300 Kinder und Jugendli-
che sowie 100 Betreuer erwartet. Sowohl der Turnhallenvorplatz 
als auch der Parkplatz gegenüber des Feuerwehrgerätehauses ist 
während des gesamten Zeltlagers gesperrt.
4.4 ÖPNV-Umfrage vom Landkreis Rottweil
OV Ohnmacht informierte über die Umfrage des Landkreises 
Rottweil zum ÖPNV und bittet um rege Teilnahme. Die Umfrage 
ist auf der Homepage des Landkreises unter folgendem Link ab-
rufbar: https://www.landkreis-rottweil.de/wohin

5. Anfragen
Aus dem Ortschaftsrat gab es eine Anfrage zum aktuellen Stand 
der Maßnahmen für Horgen, die im Haushaltsplan 2025 aufge-
nommen worden sind. Insbesondere wurde darauf hingewiesen, 
dass es vorteilhaft wäre, wenn die neuen Stühle und Tische für die 
Halle für die Veranstaltungen ab Herbst verfügbar wären.
Aufgrund der angespannten Haushaltslage könnten einige 
Projekte in die zweite Jahreshälfte verschoben werden, so OV 
Ohnmacht. Weitere Informationen werden eingeholt und in der 
nächsten Sitzung bekannt gegeben.
Ortsvorsteherin Frauke Ohnmacht  Schriftführerin Anja Gehring

Kirchliche Mitteilungen

Katholische Kirchengemeinden
Seelsorgeeinheit 
Zimmern o.R.
Stetten/Flözlingen, 
Horgen

Regelöffnungszeiten der Pfarrbüros
in Zimmern: Di. - Do. von 14.30 bis 18.00 Uhr

Tel.: 0741 31568
E-Mail: Kath.Pfarramt.Zimmern@t-online.de
Homepage: http://se-zimmern.drs.de/

in Horgen: Di. und Do. von 9.00 bis 10.30 Uhr
Tel.: 0741 32207
E-Mail: StMartinus.Horgen@drs.de

Fronleichnam – Ein Fest des Glaubens und der Gemeinschaft
Fronleichnam ist ein Hochfest der katholischen Kirche, das wir je-
des Jahr am zweiten Donnerstag nach Pfingsten feiern. Es trägt 
den offiziellen Namen „Hochfest des Leibes und Blutes Christi“. An 
diesem Tag erinnern wir uns in besonderer Weise daran, dass Jesus 
Christus im Sakrament der Eucharistie wirklich gegenwärtig ist.
Ein zentraler Bestandteil des Festes ist die feierliche Prozession 
durch die Straßen. Dabei wird die geweihte Hostie – das Allerhei-
ligste – in einer Monstranz durch die Gemeinde getragen. Diese 
Prozession ist ein öffentliches Bekenntnis unseres Glaubens und 
ein Zeichen der Hoffnung und des Segens für die ganze Welt. Die 
Gläubigen schmücken den Weg mit Blumen, Altären und Fahnen, 
der Musikverein begleitet die Prozession, was die besondere Be-
deutung dieses Tages unterstreicht.
Fronleichnam ist nicht nur ein religiöses Fest, sondern auch ein 
Fest der Gemeinschaft. Es lädt uns ein, gemeinsam zu feiern, un-
seren Glauben zu stärken und Gottes Nähe mitten im Alltag zu 
spüren.
Wir freuen uns, wenn Sie dieses Fest mit uns begehen und im An-
schluss an die Prozessionen noch eine Weile verweilen. In allen 
drei Gemeinden findet eine Bewirtung statt.

Samstag, 14. Juni – Vorabend
Die Tafelladenkisten sind aufgestellt!
Zimmern: 
18.30 Uhr  Eucharistiefeier
Sonntag, 15. Juni – Dreifaltigkeitssonntag
Die Tafelladenkisten sind aufgestellt!
Horgen: 
9.00 Uhr  Eucharistiefeier
Stetten: 
10.15 Uhr  Eucharistiefeier
Montag, 16. Juni
Zimmern: 
18.30 Uhr  Bibel teilen in der Taufkapelle
Dienstag, 17. Juni
Zimmern: 
17.55 Uhr  Rosenkranz
18.30 Uhr  Eucharistiefeier
   – stilles Gedenken
Stetten: 
20.00 Uhr  Bibel teilen / Haus St. Maria
Donnerstag, 19. Juni – Fronleichnam
Zimmern: 
10.00 Uhr  Festgottesdienst auf dem Arche Vorplatz
   - bei Regen in der Kirche
   -  mitgestaltet vom Trachten- und Musikverein im An-

schluss Bewirtung durch die KJG
Stetten:
 9.00 Uhr  Festgottesdienst in der Kirche (Pfr. Kreidler)
   anschl. Prozession zu den Altären (Diakon Frech)
   -  mitgestaltet vom Musikverein Stetten, im Anschluss 

lädt der MV Stetten zum Hock ein
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Samstag, 21. Juni – Vorabend
Zimmern: 
14.00 Uhr  Taufe Tim Igor Hölzel
Stetten: 
18.30 Uhr  Eucharistiefeier
Sonntag, 22. Juni – 12. Sonntag im Jahreskreis
Zimmern: 
9.00 Uhr  Eucharistiefeier
   Gedenken für: Siegbert Leichtle und Angehörige
Horgen: 
10.00 Uhr  Festgottesdienst in der Kirche
   anschl. kleine Prozession um die Kirche
   - mitgestaltet vom Musikverein Horgen
   - im Anschluss Bewirtung durch die Ministranten
Stetten: 
9.30 Uhr  Familienkirche
19.00 Uhr  HolyHour / Eucharistische Anbetung

Liturgietexte
Dreifaltigkeitssonntag
Erste Lesung:   Buch der Sprichwörter 8,22-31
Zweite Lesung:  Brief an die Römer 5,1-5
Evangelium:   Johannes 16,12-15
Fronleichnam
Erste Lesung:   Buch Genesis 14,18-20
Zweite Lesung:  Erster Brief an die Korinther 11,23-26
Evangelium:   Lukas 9,11b-17

Ministrantendienst
Zimmern
Sa., 14.06.  Eliah Haas – Jonas Teufel
    David Chroszcz – Marta Chroszcz
    Ulrika Frech – Johannes Frech
Di., 17.06.  Pia Kiesewetter – Navina Pfister
Do., 19.06.  Lukas Aulich – Elias Aulich
    Jonas Teufel – Eliah Haas
    Lina Burkard – Pia Kiesewetter
    Navina Pfister – Johanna Heggenberger
    Felix Wöhrle – Jannik Wöhrle
Stetten
So., 15.06.  Emma Mager – Sina Höchster
    Maximilian Kopf – Jonathan Renz
Do., 19.06.   alle Ministranten
Lektoren- und Kommunionhelferdienst Stetten
So., 15.06.   Verena Wehrle
Do., 19.06.  Ulrike Heilmann-Rall

Für die Seelsorgeeinheit
• Hilfe, die ankommt
Nächste Sammlung ist am Wochenen-
de, 13. bis 16. Juni 2025. Die Waren 
werden in den Kirchen gesammelt 
und können dort, auch tagsüber, in 
die bereitgestellten Tafelladenkisten 
gelegt werden.
Vielen Dank.

Pilgern auf dem Jakobusweg im Burgund
Unter dem Motto „Pilger der Hoffnung“ machten sich 17 Pilger 
aus der Seelsorgeeinheit Horgen, Stetten und Zimmern vom 24. 
bis 30. Mai zum 10. Mal auf den Jakobusweg. Der Jakobusweg 
führte die Gruppe in diesem Jahr von Beaune nach Cluny durch 
interessante Weinanbaugebiete, kleine Weinbaudörfer und an 
sehr vielen romanischen Kirchen und Kapellen vorbei. Neben den 
täglichen Impulsen zum Motto feierte die Gruppe mit Pfarrer Jo-
sef Kreidler am Sonntag eine Eucharistiefeier mitten im Wald und 
an Christi Himmelfahrt in einer alten romanischen Kapelle aus 
dem 12. Jh. Das Zusammensein in der Gemeinschaft war darü-
ber hinaus geprägt von vielen persönlichen Gesprächen und ge-
selligem Miteinander. Ein besonderes Highlight war der Besuch 
bei der Communauté von Taizé. Bekannt ist diese Gemeinschaft 
durch die wöchentlichen ökumenischen und internationalen 
Jugendtreffen. Das Mittags- und Abendgebet in der Kirche mit 
den Brüdern und den vielen Jugendlichen hinterließ einen blei-

 

benden Eindruck. Unter Leitung von Stephan Knappmann und 
Michael Leibrecht erreichten alle Pilger schließlich glücklich und 
erfüllt Cluny. Im Mittelalter besaß dieser Ort, mit seiner imposan-
ten Klosteranlage, eine sehr bedeutende Ausstrahlung. Anhand 
eines Modells erläuterte Pfarrer Josef Kreidler ihre herausragende 
Stellung in der damaligen Zeit. Die Rückfahrt führte die Pilger-
gruppe über Chapaize und Tournus, mit ihren beeindruckenden 
romanischen Kirchen, nach Zimmern zurück.

 

Zimmern

Fronleichnam 19. Juni 2025
Die Kirchengemeinde St. Konrad, Zimmern, ist auch dieses Jahr 
wieder auf eine spontane Blüten-Collage gespannt. Je nach Wet-
ter gibt der Kirchengemeinderat auf dem Archeplatz oder in der 
Kirche ein einfaches Motiv vor. An Fronleichnam, 19. Juni, findet 
der Gottesdienst mit Prozession um 10 Uhr statt. Interessenten 
können ab 7 Uhr bis kurz vor Gottesdienstbeginn Blüten und Blu-
men spenden und die Collage selbst mitgestalten. Farben und 
Formen, gezupft oder ganze Blüten, von der Wiese oder aus dem 
Garten, alles kann verwendet werden. Auch neue Gesichter sind 
beim Gestalten willkommen.
Interessierte an einer Vorbesprechung und Sammler von Farn 
treffen sich am Mittwoch, 18. Juni 2025, um 15 Uhr an der Kirche 
St. Konrad.
Nach dem Gottesdienst und der Prozession ist die Gemeinde zu 
einer Hockete auf dem Arche-Platz eingeladen. Die KJG bewirtet 
mit Getränken und einem kleinen Imbiss.
Der Kirchengemeinderat freut sich auf ein geselliges Miteinander 
und ein würdevolles Begehen dieses christlichen Hochfestes.
Kirchengemeinderat St. Konrad

Gemeinsam mit dem Rad
zum Gottesdienst der Seelsorgeeinheit
Sonntag, 29. Juni
Treffpunkt: 9.15 Uhr, an der Kirche St. Konrad
Gemeinsame Fahrt mit den eigenen, verkehrssicheren Fahrrä-
dern und entsprechender Kleidung nach Horgen.
10 Uhr Gottesdienst der Seelsorgeeinheit mit Fahrradsegnung
Möglichkeit zur Begegnung und Beisammensein, anschließend 
individuelle Heimreise.

Stetten / Flözlingen

Familienkirche
Sonntag, 22. Juni
Treffpunkt: 9.30 Uhr, Kirche Stetten
Gemeinsam rätseln, Gemeinschaft erleben, Spaß haben, mitein-
ander Brot teilen, Familienzeit, gemeinsam kreativ sein
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Horgen

Herzliche Einladung zu Fronleichnam – gemeinsam feiern 
und kreativ werden
Am Sonntag, 22. Juni, 
feiern wir um 10 Uhr 
den festlichen Fron-
leichnamsgottesdienst 
in der Kirche St. Martin 
in Horgen.
Auch dieses Jahr findet 
wieder eine kleine Pro-
zession um die Kirche 
statt.
Neu in diesem Jahr: 
Blumenteppich aus vie-
len kleinen Kunstwer-
ken
In diesem Jahr möch-
ten wir zum ersten Mal 
den Blumenteppich in 
der Kirche gemeinsam 
gestalten – und laden 
Sie herzlich ein, dabei 
mitzumachen!
Eine Woche vor Fron-
leichnam werden im 
hinteren Bereich der Kirche leere Pizzakartons bereitliegen. Neh-
men Sie sich gerne einen (oder mehrere) mit nach Hause und 
gestalten Sie darin einen kleinen Blumenteppich – mit Blüten, 
Gräsern oder allem, was Sie inspiriert. Ihrer Kreativität sind keine 
Grenzen gesetzt, das Motiv bestimmen Sie ganz frei.
Bringen Sie den fertigen Karton am Sonntag vor dem Gottes-
dienst mit und legen Sie ihn auf die Altarstufen. Dort entsteht aus 
vielen kleinen Werken ein großer, gemeinsamer Blumenteppich.
Wer möchte, kann natürlich auch einen eigenen flachen Karton 
verwenden.
Nach dem Gottesdienst laden unsere Ministranten herzlich zur 
Hockete am Pfarrhaus ein – für Speis und Trank ist gesorgt.
Wir freuen uns auf Ihre Ideen, Ihr Mitwirken und das gemeinsame 
Feiern!
Ihr Kirchengemeinderat St. Martin, Horgen

 

Evang. Pfarramt
Flözlingen-Zimmern o.R.

Pfarrerin Anja Forberg – derzeit in Elternzeit
Vertretung: Pfarrer Alexander Köhrer,
Tel.: 0741 / 17 500 311; E-Mail: alexander.koehrer@elkw.de
Pfarrbüro: Jessica Rigliaco, Tel.: 074 03 / 910 44
Glaffenäcker 17, 78658 Zimmern-Flözlingen
geöffnet: Mo. u. Mi., 9.00 – 11.00 Uhr
E-Mail: Pfarramt.Floezlingen@elkw.de
Homepage: www.ev-kirche-rottweil-floezlingen.de

Altkleidersammlung für Bethel
Auch dieses Jahr wieder nimmt unsere Gemeinde an der Samm-
lung von Bethel teil.
Es liegen Kleidersäcke für die Verpackung der Kleidung in der 
Kirche Flözlingen, in der Arche in Zimmern oder im Pfarrhaus in 
Flözlingen für Sie bei Bedarf zur Abholung bereit.
Vom 23. bis zum 28. Juni 2025, von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr, können 
Sie die Kleider in der Pfarrhausgarage ablegen.

Sonntag, 15. Juni 2025
9.30 Uhr –    Herzliche Einladung zum Gottesdienst in der Pre-

digerkirche in Rottweil. (Pfrin. Kuhn-Luz)
11.00 Uhr –   Herzliche Einladung zum Gottesdienst mit 

Abendmahl in der Kirche in Flözlingen. (Pfrin. 
Kuhn-Luz)

Dienstag, 17. Juni 2025
Herzliche Einladung zum Café Plus. Wir machen einen Ausflug. 
Treffpunkt ist um 13.00 Uhr am Gemeindehaus in Flözlingen. 
Wir bilden eine Fahrgemeinschaft. Nähere Infos bei Daniela Ma-
ger, Tel. 07403 7845
Samstag, 21. Juni 2025
10.00 Uhr –   Es findet die Fremdtrauung von Familie Maller aus 

Niedereschach in der Kirche in Flözlingen statt.
13.00 Uhr –   Es findet die Trauung von Familie Steinmüller in 

der Predigerkirche in Rottweil statt. (Pfr. Köhrer)
14.30 Uhr –   Es findet die Fremdtrauung von Familie Maier in 

der Predigerkirche in Rottweil statt. (Pfr. Arnold)
Sonntag, 22. Juni 2025
9.30 Uhr –    Herzliche Einladung zum Gottesdienst in der Pre-

digerkirche in Rottweil. (Pfr. Köhrer)
9.30 Uhr –    Herzliche Einladung zum Gottesdienst in der Pau-

luskirche in Deißlingen. (Pfr. Wiedenmann)
11.00 Uhr –   Herzliche Einladung zum Gottesdienst mit 

Abendmahl in der Arche in Zimmern. (Pfr. Köh-
rer)

19.00 Uhr –   Herzliche Einladung zum Taizé-Gebet in der St.-
Pelagius-Kirche in der Altstadt Rottweil. (Pfrin. Ret-
tenmaier)

Dienstag, 24. Juni 2025
19.30 Uhr –   Herzliche Einladung zur KGR-Sitzung im Gemein-

dehaus in Flözlingen.
Sonntag, 29. Juni 2025
9.30 Uhr –    Herzliche Einladung zum Gottesdienst mit Abend-

mahl in der Pauluskirche in Deißlingen. (Pfrin. Lieb-
mann)

11.00 Uhr –   Herzliche Einladung zum Taufgottesdienst für klei-
ne Leute mit dem Kinderchor in der Predigerkirche 
in Rottweil. (Pfrin. Künstel)

Vereinsmitteilungen

Sportverein Zimmern 1905 e.V.

Abteilung Fußball

Aktive

Relegationsspiel unserer SGM am Sonntag in Heinstetten
Sonntag, 15. Juni, 15:00 Uhr: Relegation zur Bezirksliga
SGM Zimmern II/Horgen I - TSV Laufen/Eyach I (in Heinstet-
ten)
Nach dem Sieg über Renquishausen steht nun das nächste Rele-
gationsspiel zur Bezirksliga unserer SGM in Heinstetten an. Evtl. 
wird ein Bus eingesetzt, bitte entnehmen Sie dies auf den Inter-
netseiten des SVH bzw. des SVZ, wäre super, wenn uns viele nach 
Heinstetten begleiten!
Erwin Beck, Spartenleiter SVZ Fußball

Sportverein Horgen

Rückblick
Erfolgreicher Relegationsauftakt für unsere SGM
SGM Zimmern ll / Horgen - SV Renquishausen  4:0
Am Mittwoch, dem 04.06.2025, stand für unsere SGM das erste 
von drei möglichen Relegationsspielen in Seedorf an. In diesem 
spannenden Duell trafen wir als Zweitplatzierter der Kreisliga A1 
auf den Vizemeister der Kreisliga A3 – den SV Renquishausen.
Trotz strömenden Regens übernahm unsere SGM von Beginn an 
die Kontrolle über das Spielgeschehen und erspielte sich früh 
eine gute Gelegenheit zur Führung. Doch auch der SV Renquis-
hausen zeigte sich vereinzelt gefährlich vor unserem Tor, verpass-
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te es jedoch, die Chancen zu nutzen. Mit zunehmender Spielzeit 
wurde immer deutlicher, dass unsere Elf die aktivere und spiele-
risch stärkere Mannschaft war. In der 20. Minute belohnte sich 
das Team für eine engagierte Leistung: Joshua Hempel traf zur 
verdienten 1:0-Führung. Nur zehn Minuten später erhöhte Niklas 
Hillmaier auf 2:0 – ein optimaler Zwischenstand zur Halbzeit.
Auch nach dem Wiederanpfiff knüpfte die SGM nahtlos an die 
starke Vorstellung aus der ersten Hälfte an. In der 58. Minute 
sorgte erneut Joshua Hempel mit seinem zweiten Treffer für die 
Vorentscheidung. Da ein Aufbäumen des SV Renquishausen aus-
blieb, konnte unsere Mannschaft das Spielgeschehen souverän 
kontrollieren. 
In der 75. Minute setzte Jason Davitian mit einem sehenswerten 
Tor den Schlusspunkt – der 4:0-Endstand war gleichzeitig Aus-
druck einer hochverdienten und zu keiner Zeit gefährdeten Vor-
stellung unserer SGM.
Ein gelungener Start in die Relegation!

Vorschau
SGM Zimmern ll / Horgen - TSV Laufen / Eyach
Als nächster Gegner im zweiten Relegationsspiel wartet der TSV 
Laufen / Eyach auf die SGM. Der TSV konnte ich in ihrem ersten 
Spiel gegen den 1. FC Burladingen knapp mit 2:1 durchsetzen. Ein 
spannendes Spiel ist in jedem Fall zu erwarten.
Das Spiel findet am Sonntag, 15.06.2025, um 15 Uhr in Heinstet-
ten statt.

Musikverein Stetten e.V.

Fronleichnamshock
An Fronleichnam (19.6.) spielen wir traditionell um 6 Uhr die Tag-
wacht durchs Dorf. Gegen später wirken wir dann an der Fron-
leichnamsprozession mit. Um ca. 11 Uhr nach Prozessionsende 
laden wir dann zum Fronleichnamshock vor dem Rathaus ein. Wir 
freuen uns, wenn sie unsere Gäste sind.

 Plakat: MV Stetten

Spielervereinigung
Stetten-Lackendorf 1963 e.V.

Schmettern, Baggern, Sekt – Das SpVgg Volleyballturnier 
2025 steht in den Startlöchern!

 
SpVgg-Volleyballturnier 2025 Plakat: Ronny

Servus liebe Ballakrobaten, Netzakrobaten und Hobby-Anima-
teure,
der Sommer kommt, das Gras ist gemäht, und unsere Volleyball-
netze warten nur darauf, dass ihr sie zum Wackeln bringt – denn 
am 19. Juli 2025 steigt endlich wieder unser legendäres SpVgg-
Volleyballturnier im Birnbergstadion Lackendorf.
Ob Herren- oder Damenteam – gespielt wird 5 vs. 5 auf Rasen, mit 
ordentlich Spaß und Schweiß, aber ganz ohne Vereinsprofi-Tam-
tam. Nur Amateure dürfen ran, also keine Angst: Hier zählen Herz, 
Einsatz und vielleicht ein kleines bisschen Glück beim Aufschlag.
Jetzt wird’s ernst – oder zumindest verbindlich: Die Anmeldung 
läuft.
Meldet euch bis spätestens 01.07.2025 an, aber: Je früher, desto 
besser – und nicht nur für unsere Nerven.
Denn wer sich schon bis zum 19. Juni anmeldet, bekommt von 
uns eine Flasche Sekt – weil Planung sexy ist und wir pünktliche 
Teams lieben.
Wie könnt ihr mitmachen? Einfach eine E-Mail schreiben an:
event@stetten-lackendorf.de
Für Fragen, Teamnamen-Ideen oder einen schlechten Volleyball-
witz erreicht ihr uns auch per Handy:
+49 160 94744959
Also trommelt eure Freunde zusammen, packt die Sonnencreme 
ein und macht euch bereit für einen Tag voller Ballwechsel, Bier-
bänke und bester Laune.
Wir freuen uns auf euch.
Eure SpVgg


